
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 21. Oktober 2025  

 
 Nr. 2025/1656  

 

Juerg Thommen, 4500 Solothurn: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das Projekt «Geh 
nicht allein ins Emmental / Melchior Prisi – Eine monografische Werkauswahl» 
  

1. Erwägungen 

Juerg Thommen, Solothurn, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das Projekt 
«Geh nicht allein ins Emmental / Melchior Prisi - Eine monografische Werkauswahl». Mit einem 
feinsinnigen Gespür für Musik und für das Schreiben und Zeichnen, war Melchior Prisi (1957- 
2020), genannt MUK, als Künstler ein Autodidakt. Mit seinem bildnerischen Schaffen trat er sel-
ten und oft nur gezwungen an die Öffentlichkeit und arbeitete zurückgezogen an einem dich-
ten Werk, analog auf Papier und im digitalen Raum, mit selbstprogrammierten Websites. Nach 
seinem Tod im Oktober 2020 wurden rund tausend Arbeiten im Format A4 entdeckt und sicher-
gestellt. Die Herausgeberschaft Jeger - Thommen initiiert im Jahr 2026 eine Publikation und 
Ausstellung zum Werk des Solothurner Originals. Die Künstlerbiografie wird nach dem Konzept 
von Juerg Thommen, Ben Jeger und Fridolin Jeger in der Edition Haus am Gern herausgegeben 
und von Elisabeth Schwarzenbeck gestaltet. Die Künstlermonografie erscheint im Herbst 2026 
parallel zur Einzelausstellung über Melchior Prisi im Kunstmuseum Solothurn. Es ist ein Aufwand 
von Fr. 31'950.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Juerg Thommen, Solothurn, wird an die Publikation «Geh nicht allein ins Emmental / 
Melchior Prisi - Eine monografische Werkauswahl» ein Druckkostenbeitrag von 
Fr. 10'000.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt von 
5 Belegexemplaren (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, Kreuzackerstrasse 1, 
Postfach, 4502 Solothurn) und einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten des 
Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83588) anzuweisen. 
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2.5 Die Abrechnungsunterlagen für die Auszahlungsanweisung können elektronisch 
eingereicht werden. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds reg/014801 (kein Papierversand) 

Amt für Kultur und Sport 
Juerg Thommen, Untere Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn 


